
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzungen 

1.1 Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

2. 

In den Mischgebieten (MI 1 und NI 2) sind die Aus
nahmen nach § 6 (3) Baulqvo nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes und somit nicht zulässig (§ 1 (6) 
BauNVO). / 

Nischgebiete (§ 6 BauNVO) 

In den Baugebieten mit der Festsetzung MI 1 sind die 
gemäß§ 6 (2) Nr. 4 (sonstg. Gewerbebetriebe), Nr. 6 
(Gartenbaubetriebe) und Nr. 7 (Tankstellen) allge
mein zulässigen Nutzungen nicht zulässig (§ 1 (5) 
BauNVO) . 

In dem Baugebiet mit der Festsetzung MI 2 sind die 
gemäß § 6 (2) Nr. 4 (sonstige Gewerbebetriebe) und 
Nr. 7 (Tankstellen) allgemein zulässigen Nutzungen 
nicht zulässig (§ 1 (5) Bau:NVO) 
Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 
In dem mit Zone I festgesetzten Gewerbegebiet sind 
nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärm
immissionen an der Grenze zu den Mischgebieten MI 1 
und NI 2 60 d B (A) am Tage und 45 db (A) in der 
Nacht nicht überschreiten. Als Nachtzeit gilt der 
Zeitraum von 22 - 6 Uhr. (§ 1 (4) BauNVO) 

BaUitJeise 

In Gebieten mit 11 abweichender Bauweise" (a) sind 
Gebäude über 50 m Länge bei Einhaltung seitlicher 
Grenzabstände innerhalb der festgesetzten Baugrenzen 
zulässig. (§ 22 (4) BauNVO) 

3. t~erbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Nebenanlagen 

Im gesamten Geltungsbereich sind Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 ( 1) Baul-TVO außerhalb der überbau
baren Grundstücksflächen ausgeschlossen. Ausge
nommen hiervon sind Einfriedigungen und Terrassen
trenm.vände. Ebenfalls ausgenommen 2 sind unterge
ordnete Gartenhäuschen bis zu 9 m Grundfläche, 
soweit sie nicht im Erholungsschutzstreifen 
(50 m- Bereich n. § 17a WG-Schl.-H.) errichtet 

1 . .verden. ( § 23 ( 5) BauNVO). 
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3.2 

L+. 

5. 
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Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen, im T1ischgebiet 
(r-U 1) nur auf den in der Planzeichnung festge
setzten J?lächen zulässig. (§ 9 (1) Nr. L+ BBauG, . 
§ 2 3 ( 5) BauNVO ) • / 

Die Höhenlage der Sockeloberkante (Oberkante Erd
geschoßfußboden) beträgt für alle Wohngebäude im 
Mischgebiet (Ivii 1) max. 0,50 m über Terrain, für 
Garagen und Nebenanlagen 0,20 m über Terrain. 
(§ 9 (2) BBauG) 

Anpflanzungs- und Erhaltungsgebot 

Die in der Planzeichnung mit einem Anpflanzungsge
bot festgesetzten Flächen sind mit Bäumen und Sträu
chern des sog. Eichen-Hainbuchen-Nischvvaldes dicht 
zu bepflanzen und dauernd zu unterhalten. ( § 9 (1) 
Nr. 25a und b BBauG) 

5.1 Das in den mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten 
Flächen enthaltene "Bruchgehölzn um das Burg
feldmoor is~ in seinem Zustand zu erhalten./ 
(§ 9 (1) Nr. 25b BBauG) 

5.2 Einfriedigungen aus lebenden Hecken dürfen 
1,50 m, im Vorgartenbereich 1,00 m nicht über-
schreiten. (§ 9 (1) Nr. 25b BBauG). " 

6. Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen 

6.1 

. 6.1 .1 

(§ 9 (4) BBauG und § 1 des Gesetzes über bau
gestalterische Festsetzungen vom 10. 4. 1969 in 
Verbindung mit § 1 der Ersten Verordnung zur Durch
f~hrung des Bundesbaugesetzes vom 9. 12. 1960. 

Geltungsbereich 

Bebauung innerhalb der Mischgebiete (HI 1) 

Baukörperausbildung 

- Bei der geschlossenen Bam,veise sind die entste
henden Gebäudezeilen mit mehr als drei Gebäuden 
so zu gliedern, daß nach einer Gebäudefrontlän'ge 
von max. 15 m ein Vor- oder Rücksprung innerhalb 
der Gebäudezeile von mindestens 2,00 m erfolgt. 

- Vor- oder Rücksprünge innerha.lb der Gebäudezeilen 
dürfen erst nach einer J:1indestgebäudefrontlänge 
von 12 m erfolgen. 
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6.'1.2 

6.'1.3 

6.'1.4 
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Innerhalb einer Gebäudezeile müssen die einzelnen 
Gebäude als solche durch entsprechende ver
tikale Gliederung der Fassaden erkennbar sein. 

Dächer 

- Dächer sind als ziegelgedeckte Sattel- odör 
Pultdächer mit Neigungen zwischen 30 - 50 aus
zubilden. 

Materialien 

Als überwiegendes Material für die Fassaden und 
sonstigen Außenwände sind rote bis braunrote 
Ziegel R~L3005, 3007, 3009, 30'1'1, 30'13, 30'16, 
8003, 8004, 8007, 8008, 80'1'1, 80'12, 80'15, 80'16, 8024 
zu verwenden.· 

Andere J:Iaterialien sind bis zu 30% der Fassaden
fläche, ausschließlich der Fenster- und Türöffnungen 
zulässig, wenn sie_ zur Betonung einzelner Bauteile 
dienen. 

- Nicht zulässige !1aterialien sind: 
a) hochglänzende Baustoffe (z.B. Edelstahl, 

emallierte Fassadenelemente einschließlich 
Fliesen od. ähnl.) 

b) kleinteiligere Baustoffe als dünnformatige 
Ziegel (DIN '105) 

c) Verkleidung aus Materialien, die andere/ 
Baustoffe vortäuschen 

d) Glasbausteine 

- Für die Dacheindeckung sind rote bis dunkelbraune 
Dachziegel zu verwenden. 

RAL 3005, 3007, 3009, 30'1'1, 30'13, 30'16, 8003, 
8004, 8007, 8008, 80'1'1, 80'12, 80'15, 80'16, 
8024 

- Geräteschränke oder Gartenhäuschen 
sind in mit lasierenden Holzschutzmitteln be
handeltem Holz zu errichten. 

Einfriedigungen 

- Grundstückseinfriedigungen aus Holz oder Stein 
entlang der Straßenbegrenzungslinie oder auf 
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den Grundstücksgrenzen und Terrassentrenn
wänden sind als mit lasierenden Holzschutz
mitteln behandelte Holzzäune oder als l"Iauern 
aus roten bis braunroten Ziegeln auszu
führen. 

RAL 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3016, 8003, 
8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8015, 8016, 

Die H3he der Einfriedigungen darf 1,50 m,im Vor
gartaubereich 1,00 m nicht überschreiten. 

Terrassentrennwände sind bis zu einer Länge 
von 2,50 rn-gemessen ab gartenseitiger Baugrenze
und einer Höhe von 1,80 m über Terrain zulässig. 

6.2 Bei dem Mischgebiet (MI 2), den Gemeinbedarfs
flächen und Gewerbegebieten sind Einfriedigungen 
an den Verkehrsflächen bis 0,5 m, für Baugrundstücke 
untereinander und zu Grünflächen hin bis 2,0 m 
Höhe zulässig. 

Einfriedigungen, die auf oder hinter der vorderen 
Baugrenze errichtet v.Jerden, s.ind bis 2, 0 m Höhe 
zulässig. 

Lübeck, den 31.07.1980 




